
von Frank Thumm | Dass das Zünden eines Böllers 
auf der vollbesetzten Tribüne eines Fußballstadions 
keine gute Idee ist, liegt auf der Hand. Und künftig 
kann es auch noch richtig teuer werden. Der Bun-
desgerichtshofs (BGH) stellte mit einer Entschei-
dung vom 22. September 2016 (AZ VII ZR 14/16) 
ausdrücklich fest, dass Fußballanhänger mit der 
Neigung zum leichtfertigen Umgang mit Pyrotech-
nik nicht nur mit strafrechtliche Konsequenzen und 
Forderungen von unmittelbar Geschädigten rechnen 
müssen, sondern darüber hinaus auch Schadenser-
satzansprüche von Vereinen durchsetzbar sind, die 
durch den DFB wegen solcher Zuschauervergehen 
mit Geldstrafen belegt wurden. 

Verbandsstrafen treffen zunächst den Verein

Im konkreten Fall zündete ein Anhänger des 1. FC 
Köln am 9. Februar 2014 beim Spiel gegen den SC 
Pader born 07 in der zweiten Halbzeit einen Böller, 
den er auf den Unterrang der Tribüne warf, wo die-
ser detonierte und sieben Zuschauer verletzte. Der 
DFB verurteilte daraufhin den Verein zu einer Geld-
strafe in Höhe von 30 000 Euro und stützte diese 
Entscheidung auf § 9a der DFB-Rechts- und Ver-
fahrensordnung, wonach eine verschuldensunab-
hängige Einstandspflicht für das Verhalten der  
eigenen Anhänger besteht. Mangels Unterwerfung 
unter die Strafgewalt konnte der Anhänger selbst 
verbandsrechtlich nicht sanktioniert werden.
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| zur Sache

Das Zünden eines Böllers kostet einen Anhänger 
des 1. FC Köln voraussichtlich 30 000 Euro. Mit einer 
Geldstrafe für den Verein in dieser Höhe hatte der 
DFB dessen unverantwortliches Verhalten geahndet. 
Der Erstligist reichte die Strafe weiter und bekam 
nun Recht von höchster Stelle.



Der Verein forderte dann den betreffenden Anhänger 
auf, den ihm in Höhe der Geldstrafe entstandenen 
Schaden zu erstatten. Dieser weigerte sich, und so 
ging es durch die Instanzen. Während das Landge-
richt Köln noch den Argumenten des Vereins folgte 
und diesem den Anspruch zusprach, entschied das 
Oberlandesgericht Köln im Berufungsverfahren zu-
gunsten des Anhängers. Schließlich musste also der 
BGH als Revisionsinstanz die streitigen Rechtsfra-
gen abschließend klären, und dies tat er in einem 
wegweisenden Urteil zugunsten des Vereins. Die 
Entscheidung begründete das Gericht überzeugend 
und im Sinne des Fußballs.

Der Zuschauervertrag begründet Nebenpflichten

Mit dem Besuch eines Fußballspiels kommt es 
zum Vertragsschluss zwischen Heimverein und 
Zuschauer. Aus diesem Zuschauervertrag schuldet 
der Verein die Austragung des betreffenden Fuß-
ballspiels, der Zuschauer verpflichtet sich zur Zah-
lung des Ticketentgelts. Mit diesen vertraglichen 
Hauptpflichten erschöpfen sich die wechselsei-
tigen Rechtsbeziehungen jedoch nicht. Denn der 
Zuschauer hat darüber hinaus Nebenpflichten 
zu erfüllen. Zu diesen gehört es, sich im Stadion 
als Zuschauer so zu verhalten, dass Dritte nicht 
gefährdet werden. Konkretisiert werden diese 
Sorgfalts- und Rücksichtnahmepflichten durch 
die Stadionordnung, die in vielen Fällen dezidiert 

regelt, dass zum Beispiel das Einbringen pyro-
technischer oder anderer gefährlicher Gegen-
stände verboten ist. Verstößt der Zuschauer gegen 
diese Verhaltenspflichten und entsteht dem Ver-
 ein als Vertragspartner dadurch ein Schaden, so  
ist dieser gemäß § 280 Abs. 1 BGB grundsätzlich  
zu ersetzen. 

Wer soll durch Verhaltenspflichten geschützt wer-
den?

Ein solcher Schadensersatzanspruch besteht aber 
nur dann, wenn zwischen der Pflichtverletzung in 
Form des Zündens des Böllers und dem geltend ge-
machten Schaden in Form der durch den DFB fest-
gesetzten Geldstrafe ein Zurechnungszusammen-
hang besteht. Zu klären war also, ob das Verbot, 
pyrotechnische Gegenstände im Stadion zu zünden, 
allein andere Zuschauer und den Spielverlauf vor 
Störungen schützen soll oder darüber hinaus auch 
den Verein davor, dass er durch den DFB mit einer 
Geldstrafe sanktioniert wird. Vorliegend hat der 
BGH nun festgestellt, dass auch letz teres der Fall 
ist und dieser Zurechnungszusammenhang besteht. 
Er begründet dies damit, dass Bundesligavereine 
nur dann am Spielbetrieb teilnehmen können, wenn 
sie sich den Regelwerken des DFB unterwerfen. In-
soweit muss der Verein sich also auch verpflichten, 
Verbandsstrafen für schuldhafte Störungen zu ak-
zeptieren. Vor diesem Hintergrund ist deshalb 



aus Sicht des Gerichts erwiesen, dass die Ver-
haltenspflichten aus dem Zuschauervertrag je-
denfalls auch Verbandsstrafen für die Vereine 
verhindern sollen. Sie dienen damit also general-
präventiven Zwecken, da der Zuschauer zu be-
fürchten hat, für entsprechende Verbandsstrafen 
vom Verein in Haftung genommen zu werden. 

Der BGH hat die Sache nun zur Entscheidung an 
das Oberlandesgericht Köln zurückverwiesen. Im 
vorliegenden Fall wird der Anhänger dem 1. FC 
Köln die Verbandsstrafe wohl ersetzen müssen. 
Hinzukommen werden dann voraussichtlich aber 
noch Schadensersatzansprüche der verletzten 
Zuschauer, Gerichts- und Anwaltskosten sowie 
strafrechtliche Konsequenzen. 

Rechtssicherheit aus Karlsruhe

Ganz neu ist die Rechtsauffassung der höch-
sten Richter nicht. Bereits 2006 hatte das Ober-
landesgericht Rostock entsprechend entschie-
den, und auch das Landgericht Stuttgart kam 
2009 in dem Verfahren gegen den Becherwerfer 
aus dem abgebrochenen DFB-Pokalspiel der 
Stuttgarter Kickers gegen Hertha BSC zum 
selben Ergebnis. Mit der Bestätigung aus Karls-
ruhe herrscht jetzt aber Rechtssicherheit, nach-
dem in der Vergangenheit vereinzelt Gerichte 
auch anders entschieden.

Und was bedeutet die Entscheidung für die Ama-
teurvereine?

Die Entscheidung des BGH hat aber Signal-
wirkung nicht nur für den Profifußball, sondern  
ist auch auf den Amateurfußball zu übertragen. 
Auch Amateurvereine werden von den Sportge-
richten regelmäßig zur Kasse gebeten, weil sich 
ihre Anhänger nicht so verhalten, wie es recht   -
lich geboten ist. Zwar ist das Abbrennen von    
pyrotechnischen Gegenständen im Amateurfuß   -
ball glücklicherweise die Ausnahme. Geldstrafen 
wegen Belei digungen, Diskriminierungen oder 
auch tätlichen Angriffen durch Zuschauer kom-
men indes häufiger vor. Auch in diesen Fällen 
werden Verhaltenspflichten aus dem Zuschauer-
vertrag verletzt, was Schadensersatzansprüche 
des Vereins gegenüber dem Zuschauer begrün-
den kann.

Betroffene Vereine sind also sehr gut beraten, je-
weils genau zu prüfen, ob Verbandsstrafen nicht 
bei den dafür verantwortlichen Zuschauern re-
gressiert werden können. Deutlich verbessert 
wird die Rechtsposition eines Vereins dann, wenn  
er die Verhaltenspflichten von Zuschauern in einer 
Stadionordnung, die deutlich sichtbar am Ver-
einsgelände auszuhängen ist, konkretisiert, viel-
leicht sogar verbunden mit dem Hinweis, dass 
bei Verstößen Regress genommen wird. | Frank 
Thumm, Stuttgart
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Stadionordnung (Muster) 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Stadionordnung gilt für die umfriedeten Versammlungsstätten und Anlagen des 

Sportgeländes [………………………………], einschließlich der angeschlossenen Außenanlagen. 

§ 2 Anerkennung / Bindung 

Besucher erkennen mit dem Erwerb einer Eintritts- und/ oder Berechtigungskarte, spätestens aber 

mit dem Zutritt zum Sportgelände die Regelungen dieser Stadionordnung als verbindlich an.  

§ 3 Widmung 

1. Das Sportgelände dient vornehmlich der Austragung von Fußballspielen. Darüber hinaus 

können auch andere Sportveranstaltungen und Veranstaltungen nicht sportlicher Art 

durchgeführt werden. 

2. Ein Anspruch der Allgemeinheit auf Benutzung der Versammlungsstätten und der Anlagen 

des Sportgeländes besteht nicht.  

3. Die im Einzelfall abzuschließenden Verträge über die Benutzung des Sportgeländes richten 

sich nach bürgerlichem Recht. 

§ 4 Hausrecht 

Das Hausrecht übt anlässlich von Fußballspielen Vertreter des [………………………………] sowie 

ggf. die Polizei und Mitarbeiter von Ordnungsdiensten aus. Diese sind berechtigt, Besuchern nach 

Maßgabe dieser Stadionordnung Weisungen zu erteilen. 

§ 5 Aufenthalt 

1. Auf dem Sportgelände dürfen sich an Veranstaltungstagen nur Personen aufhalten, die eine 

gültige Eintrittskarte oder einen sonstigen Berechtigungsausweis mit sich führen oder die 

ihre Aufenthaltsberechtigung für diese Veranstaltung auf eine andere Art nachweisen 

können. Eintrittskarten und Berechtigungsausweise sind innerhalb des Sportgeländes auf 

Verlangen der Polizei oder des Ordnungsdienstes vorzuweisen. 

2. In begründeten Ausnahmefällen sind Besucher auf Verlangen des Ordnungsdienstes 

verpflichtet, sich mit Hilfe eines amtlichen Personalausweises auszuweisen. 

3. Das Sportgelände kann während der Veranstaltungen videoüberwacht werden. 

4. Zuschauer haben den auf der Eintrittskarte für die jeweilige Veranstaltung angegebenen 

Platz einzunehmen. 

5. Jeder Besucher willigt für alle Medien in die unentgeltliche Verwendung des Abbildes und 

seiner Stimme für Fotografien, Live-Übertragungen, Sendungen und/oder Aufzeichnungen 

von Bild und/oder Ton, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, ein. 

6. Für den Aufenthalt im Sportgelände an veranstaltungsfreien Tagen gelten die Regelungen 

des allgemeinen Hausrechts. 
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VERSÄUMNISURTEIL 

VII ZR 14/16 

Verkündet am: 

 

22. September 2016 

 

Boppel, 

 

Justizamtsinspektor 

 

als Urkundsbeamter 

 

der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 

 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: ja 

BGHR: ja 

 

BGB § 241 Abs. 2, § 280 Abs. 1, § 249 Abs. 1 Bb  

Wirft ein Zuschauer eines Fußballspiels einen gezündeten Sprengkörper auf 

einen anderen Teil der Tribüne, kann er vertraglich auf Schadensersatz für eine 

dem Verein deswegen gemäß § 9a Nrn. 1 und 2 der Rechts- und Verfahrens-

ordnung des Deutschen Fußball-Bundes e.V. auferlegte Geldstrafe haften. 
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